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FÜNFTER TEIL 

Schulpflicht 
 

§ 36 
Allgemeines 

 
(1) Der Besuch einer Schule ist für alle im 
Lande Sachsen-Anhalt wohnenden Kinder und 
Jugendlichen verpflichtend (Schulpflicht). 
 
(2) Diese Pflicht wird grundsätzlich durch den 
Besuch einer öffentlichen Schule oder einer 
genehmigten Schule in freier Trägerschaft erfüllt. 
Die Schulbehörde kann Ausnahmen zulassen. 
 
 

§ 37 
Beginn der Schulpflicht 

 
(1) Alle Kinder, die bis zum 30. Juni das 
sechste Lebensjahr vollenden, werden mit Beginn 
des folgenden Schuljahres schulpflichtig. Kinder, 
die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr 
vollenden, können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten mit Beginn des Schuljahres 
in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die 
für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen besitzen und in 
ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt 
sind. Diese Kinder werden mit der Aufnahme 
schulpflichtig. 
 
(2) Vor der Aufnahme in die Schule ist eine 
amtsärztliche Untersuchung durchzuführen. 
 
(3) Schulpflichtige Kinder, die körperlich, 
geistig, seelisch oder in ihrem sozialen Verhalten 
nicht genügend entwickelt sind, um mit Aussicht auf 
Erfolg am Unterricht teilzunehmen, werden an der 
Grundschule oder an der Förderschule 
entsprechend gefördert. Im Einzelfall kann die 
Aufnahme in die Schule durch die Schulbehörde im 
Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten um 
ein Jahr verschoben werden. Diese Kinder werden 
mit der Aufnahme schulpflichtig. 
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§ 38 

Gesundheitspflege und Prävention 
 

(1)  Die Schulbehörde ist verpflichtet, Maßnahmen 
der Gesundheitspflege und Prävention vorzuhalten 
und entsprechende Voraussetzungen zu 
gewährleisten. Sie ist im Rahmen des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages zuständig für die 
Suchtprävention.  
 
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind zur 
Teilnahme  an  Maßnahmen  der  amtsärztlichen  
Schulgesundheitspflege   einschließlich   der   
Sucht-  und Drogenberatung verpflichtet. 
 
(3) Treten bei einer Schülerin oder einem 
Schüler erhebliche Verhaltensauffälligkeiten auf, die 
eine Maßnahme der Jugendhilfe erforderlich 
erscheinen lassen, oder werden Tatsachen 
bekannt, die auf Vernachlässigung, Missbrauch 
oder Misshandlung einer Schülerin oder eines 
Schülers schließen lassen, unterrichtet die Schule 
das zuständige Jugendamt (KV 39.28f). Die 
Erziehungsberechtigten sind über die Einschaltung 
des Jugendamtes zu informieren, soweit der 
wirksame Schutz der Schülerin oder des Schülers 
dadurch nicht infrage gestellt wird (KV 39.28g). 
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§ 39 

Besuch von Förderschulen und Sonderunterricht 
 

(1) Schülerinnen und Schüler, die einer 
sonderpädagogischen Förderung bedürfen, sind 
zum Besuch einer für sie geeigneten Förderschule 
oder des für sie geeigneten Sonderunterrichts 
verpflichtet, wenn die entsprechende Förderung nicht 
in einer Schule einer anderen Schulform erfolgen 
kann. 
 
(2) Die Schulbehörde entscheidet nach dem 
Ergebnis eines sonderpädagogischen 
Feststellungsverfahrens, ob die Verpflichtung nach 
Absatz 1 besteht, und bestimmt nach Anhörung der 
Erziehungsberechtigten, welche Förderschule die 
Schülerin oder der Schüler besuchen soll. Für die 
Entscheidung können ärztliche Untersuchungen 
durchgeführt, anerkannte Testverfahren angewandt 
und Gutachten von Sachverständigen eingeholt 
werden. 
 
(3)  Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die 
infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule 
nicht besuchen können, ist Unterricht zu Hause 
oder im Krankenhaus im angemessenen Umfang zu 
erteilen. 
 
 

§ 40  
Dauer und Ende der Schulpflicht 

 
(1) Die Schulpflicht endet zwölf Jahre nach ihrem 
Beginn. 
 
(2) Alle Schulpflichtigen besuchen zunächst 
mindestens neun Jahre Schulen der Primarstufe 
und der Sekundarstufe I (Vollzeitschulpflicht). 
 
(3) Sofern sie nicht anschließend allgemein 
bildende Schulen besuchen, erfüllen sie ihre 
Schulpflicht durch den Besuch einer 
berufsbildenden Schule. 
 
(4)   Wenn eine Schülerin oder ein Schüler eine 
berufsbildende Schule mit Vollzeitunterricht 
mindestens ein Jahr lang besucht, so ist deren 
Schulpflicht erfüllt. Sie ist auch erfüllt, wenn 
mindestens ein Jahr lang ein von der Schulbehörde 
genehmigtes kooperatives Bildungsangebot 
besucht wird. Wer nach Beendigung der 
Schulpflicht eine Berufsausbildung nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
beginnt, ist verpflichtet, für die Dauer des 
Ausbildungsverhältnisses die Berufsschule zu 
besuchen. 
 
(5) Wer zur Förderung seiner beruflichen Aus- 
oder Weiterbildung an Maßnahmen nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch, die von Trägern 
durchgeführt werden, die dafür anerkannt und 
zugelassen sind, oder an vergleichbaren 
Maßnahmen anderer Träger teilnimmt, kann auch 
nach Beendigung der Schulpflicht in den 
Bildungsgang einer berufsbildenden Schule 
aufgenommen werden, wenn die Sach- und 
Personalkosten erstattet werden. 
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(6) Auf die Pflicht zum Besuch einer 
berufsbildenden Schule wird die Zeit als Beamtin 
oder Beamter im Vorbereitungsdienst angerechnet. 
Die Schulpflicht gilt mit Bestehen der 
Laufbahnprüfung als erfüllt. 
 

(7) Eine Schülerin ist drei Monate vor und 
zwei Monate nach der Geburt ihres Kindes nicht 
verpflichtet, die Schule zu besuchen.  
 
(7a) Die Schulpflicht ruht, 
1. wenn eine schulpflichtige Mutter oder ein 

schulpflichtiger Vater durch den Besuch der 
Schule daran gehindert würde, ihr oder sein 
Kind in ausreichendem Maße zu betreuen, 

2. wenn Schulpflichtige aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage sind, eine Schule zu 
besuchen oder am Sonderunterricht 
teilzunehmen, 

3. wenn Schulpflichtige an berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen oder an einer 
Einstiegsqualifizierung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch teilnehmen, 

4. wenn Schulpflichtige an Freiwilligendiensten 
aufgrund bundesrechtlicher oder 
landesrechtlicher Vorschriften teilnehmen, 

5. wenn Schulpflichtige eine Berufsfachschule für 
Gesundheitsberufe besuchen, auf die dieses 
Gesetz keine Anwendung findet, 

6. wenn Schulpflichtige an einer Hochschule 
immatrikuliert sind oder 

7. in weiteren Fällen, in denen eine anderweitige 
geeignete Ausbildung oder Betreuung gesichert 
erscheint. 

Voraussetzung für das Ruhen der Schulpflicht nach 
Satz 1 Nr. 1 ist ein Antrag der schulpflichtigen 
Mutter oder des schulpflichtigen Vaters und, sofern 
sie oder er noch nicht volljährig ist, die Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten. Die Entscheidung trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter. Über das 
Ruhen der Schulpflicht nach Satz 1 Nr. 2 
entscheidet die Schulbehörde auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten und nach deren Anhörung 
auf der Grundlage von ärztlichen Unterlagen. Ein 
fachärztliches Gutachten kann herangezogen 
werden. Die Schulbehörde kann das Verfahren über 
das Ruhen der Schulpflicht nach Satz 1 Nr. 2 auch 
ohne Antrag einleiten. Voraussetzung für ein Ruhen 
der Schulpflicht nach Satz 1 Nr. 6 ist ein Antrag der 
schulpflichtigen Schülerin oder des schulpflichtigen 
Schülers und, sofern sie oder er noch nicht 
volljährig ist, die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten. 
 
(8) Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, 
durch Verordnung nähere Regelungen zu treffen 
1. zu der Erfüllung der Schulpflicht; dabei kann 

festgelegt werden, dass Schülerinnen und 
Schüler nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 
von der weiteren Erfüllung der Schulpflicht 
befreit werden können, 

2. zum Ruhen der Schulpflicht nach Absatz 7a 
und zur Anrechnung dieser Ruhenszeiten auf 
die Erfüllung der Schulpflicht, 

3. zur vorzeitigen Aufnahme in die Schule nach    
§ 37 Abs. 1 Satz 2 und 3 und zum 
Verschieben der Aufnahme in die Schule nach 
§ 37 Abs. 3 Satz 2 und 3 und 

4. zur Erteilung des Unterrichts nach § 39 Abs. 3. 
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§ 41 

Schulbezirke, Schuleinzugsbereiche 
 

(1)   Für Grundschulen und Sekundarschulen legt 
der Schulträger mit Zustimmung der Schulbehörde 
Schulbezirke fest. Für den Hauptstandort und den 
Teilstandort eines Grundschulverbundes wird 
jeweils ein Schulbezirk festgelegt. Die Schülerinnen 
und Schüler haben zur Erfüllung ihrer Schulpflicht 
die Schule zu besuchen, in deren Schulbezirk sie 
wohnen. Über Ausnahmen entscheidet die 
Schulbehörde. 
 

(1a)   Die Schulträger können mit Zustimmung der 
Schulbehörde ganz oder teilweise auf die 
Festlegung von Schulbezirken verzichten. Soweit 
keine Schulbezirke festgelegt werden, haben 
Schülerinnen und Schüler eine Schule im Gebiet 
des Schulträgers zu besuchen, in dem sie wohnen, 
es sei denn, der Schulträger hat mit anderen 
Schulträgern eine Vereinbarung nach § 66 
getroffen. 
 

(2)   Für andere allgemeinbildende Schulen kann 
der Schulträger mit Zustimmung der Schulbehörde 
unter Berücksichtigung der Ziele der 
Schulentwicklungsplanung Schuleinzugsbereiche 
festlegen. Sofern Schuleinzugsbereiche festgelegt 
sind, haben die Schülerinnen und Schüler die 
Schule zu besuchen, in deren Schuleinzugsbereich 
sie wohnen. Über Ausnahmen entscheidet die 
Schulbehörde. 
 

(2a)    Schulträger, die keine Schulbezirke nach 
Absatz 1a oder keine Schuleinzugsbereiche nach 
Absatz 2 festlegen, können mit Zustimmung der 
Schulbehörde für die einzelnen allgemeinbildenden 
Schulen Kapazitätsgrenzen und Auswahlverfahren 
durch Satzung festlegen. Dabei sind die Vorgaben 
der Schulentwicklungsplanung, der jeweilige 
Schulentwicklungsplan und die Notwendigkeiten der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zugrunde zu 
legen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die 
einzelnen Standorte eines Grundschulverbundes. 
 

(3)  Schülerinnen und Schüler, die während des 
Schulbesuchs ihren Wohnort wechseln, können auf 
Antrag ihre Schule bis zum Abschluss ihres 
Bildungsganges weiterbesuchen. Gastschulbeiträge 
(§ 70 Abs. 2) sind in diesen Fällen nicht zu zahlen. 
 

(4) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf können zum gemeinsamen 
Unterricht nach § 1 Abs. 3a von der Schulbehörde 
einer anderen Schule derselben Schulform in 
zumutbarer Entfernung zugewiesen werden. 
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(4a) Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund, die gemäß § 1 Abs. 3 des 
Aufnahmegesetzes vom 21. Januar 1998 (GVBl. 
LSA S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 
656), einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 
zugewiesen worden sind, werden durch die 
Schulbehörde auf der Grundlage einer 
pädagogischen Einzelfallprüfung entsprechend 
ihrem Alter und ihrer Vorbildung in die 
erstaufnehmende Schulform der 
allgemeinbildenden Schulen zugewiesen. Die 
Schulbehörde kann auch nach Zuweisung in eine 
allgemeinbildende Schulform Schülerinnen und 
Schüler im Sinne des Satzes 1 insbesondere dann 
einer anderen Schule gleicher Schulform in 
zumutbarer Entfernung zuweisen, wenn dort 
pädagogisch günstigere Bedingungen für die 
schulische Integration bestehen. 
 

(5)  Einzugsbereich einer berufsbildenden Schule 
ist das Gebiet des Schulträgers oder der 
Schulträger, die eine Vereinbarung nach § 66 Abs. 
1 oder 2 getroffen haben. Liegen mehrere 
berufsbildende Schulen im Gebiet eines 
Schulträgers, hat er für diese mit Zustimmung der 
Schulbehörde den Einzugsbereich nach 
Schulformen, Berufs-bereichen, Fachrichtungen 
und Ausbildungsberufen festzulegen. Schülerinnen 
und Schüler, die eine berufsbildende Schule 
besuchen, können anderen Schulen zugewiesen 
werden, wenn an der bisher besuchten Schule eine 
von der obersten Schulbehörde festgelegte 
Schülerzahl für eine Klasse eines bestimmten 
Bildungsganges nicht mehr erreicht wird. 
 
(6)  Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, 
durch Verordnung 

1. die Festlegungen und das Verfahren gemäß 
Absatz 2a, 

2. die Einzelheiten des Verfahrens gemäß  
Absatz 4 und 

3. das Verfahren und die Schülerzahlen gemäß 
Absatz 5 zu regeln sowie 

4. für einzelne berufsbildende Schulen, 
Berufsbereiche, Fachrichtungen und 
Ausbildungsberufe die Gebiete mehrerer 
Schulträger im Benehmen mit ihnen zu einem 
Einzugsbereich zusammenzufassen, um ein 
regional ausgewogenes, an der 
wirtschaftlichen Entwicklung orientiertes 
bestandsfähiges Angebot beruflicher Bildung 
und dessen personelle und organisatorische 
Sicherstellung zu gewährleisten. 

 
 
 

§ 42 
(weggefallen) 
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§ 43 

Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 
und Ausbildenden 

 
(1)   Die Erziehungsberechtigten haben das Recht 
und die Pflicht, an der schulischen Erziehung und 
Bildung mitzuwirken. Die gemeinsame 
Verantwortung von Erziehungsberechtigten und 
Schule für die Erziehung und Bildung der 
Schülerinnen und Schüler erfordert eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Erziehungs-
berechtigte und Schule unterstützen sich bei der 
Erziehung und Bildung. Erziehungsberechtigte und 
diejenigen, denen die Erziehung schulpflichtiger 
Schülerinnen und Schüler anvertraut ist, haben 
dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler 
am Unterricht sowie den sonstigen Veranstaltungen 
der Schule teilnehmen und ihre Pflichten als 
Schülerinnen und Schüler erfüllen; sie haben die 
Schülerinnen und Schüler dafür 
zweckentsprechend auszustatten. 
 

(1a) Die Lehrkräfte, die Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie die Mitglieder der Schulleitung 
sind verpflichtet, schulpflichtige Schüler zum 
regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten. Wird die 
Schulpflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt, ist 
insbesondere durch persönliche Beratung und 
Hinweise zu den Folgen der Schulpflichtverletzung 
auf die Schülerinnen und Schüler pädagogisch 
einzuwirken. Die Erziehungsberechtigten sind 
rechtzeitig einzubeziehen und auf ihre Pflichten 
hinzuweisen. 
 

(2)   Die Erziehungsberechtigten haben gegenüber 
der Schule ein Recht auf Auskunft über die 
schulische Entwicklung und den Leistungsstand 
ihrer Kinder. Die Schule hat die 
Erziehungsberechtigten über wesentliche die 
Schülerinnen oder Schüler betreffende Vorgänge in 
geeigneter Weise zu informieren. 
 

(3)    Die Informationspflicht der Schule nach 
Absatz 2 Satz 2 sowie nach § 44 Abs. 5 Satz 1 
besteht gegenüber den bisherigen 
Erziehungsberechtigten auch bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjahres der Schülerin oder des 
Schülers, sofern die volljährige Schülerin oder der 
volljährige Schüler dem nicht generell oder im 
Einzelfall widersprochen hat. Über einen 
Widerspruch informiert die Schule die bisherigen 
Erziehungsberechtigten. 
 

(4) Ausbildende und ihre Beauftragten haben den 
Auszubildenden die zur Erfüllung der schulischen 
Pflichten, zur Mitarbeit in Konferenzen und in der 
Schülervertretung erforderliche Zeit zu gewähren. 
 

 
§ 44 

Ordnungsmaßnahmen 
 

(1) Die Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages der Schule ist vor allem durch 
pädagogische Maßnahmen zu gewährleisten. In die 
Lösung von Konflikten sind die beteiligten Personen 
sowie die Erziehungsberechtigten einzubeziehen. 
 

(2) Ordnungsmaßnahmen können getroffen 
werden, wenn dies zur Sicherung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von 
Personen oder Sachen erforderlich ist. Die Würde 
der Schülerin oder des Schülers darf durch 
Ordnungsmaßnahmen nicht verletzt werden (LINK 
zum KV-Verzeichnis des Sachgebietes 07). 
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(3) Ordnungsmaßnahmen können getroffen 
werden, wenn Schülerinnen oder Schüler 
1. gegen eine Rechtsnorm oder die 

Schulordnung verstoßen oder 
2. Anordnungen der Schulleitung oder einzelner 

Lehrkräfte nicht befolgen, die zur Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungsauftrages der 
Schule notwendig sind. 

 

(4)   Ordnungsmaßnahmen sind 
1. der schriftliche Verweis, 
2. zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht von 

einem bis zu fünf Unterrichtstagen, 
3. Überweisung in eine parallele Klasse oder 

Lerngruppe, 
4. Überweisung in eine andere Schule der 

gleichen Schulform, 
5. Verweisung von allen Schulen, wenn die 

Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt wurde. 
 

(5) Vor einer Ordnungsmaßnahme ist die 
Schülerin oder der Schüler zu hören, vor 
Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 Nrn. 2 bis 5 
ist den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben (KV 07.03). In dringenden 
Fällen ist die Schulleitung befugt, die Schülerin oder 
den Schüler bis zur Entscheidung vorläufig vom 
Schulbesuch auszuschließen, wenn auf andere 
Weise die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Schullebens nicht gewährleistet werden kann       
(KV 07.09). 
 

(5a)   Für Wohnheime, die Schulen in Trägerschaft 
des Landes angegliedert sind, gilt Absatz 4 
entsprechend mit der Maßgabe, dass auch bei 
einem Verstoß gegen die Wohnheimordnung oder 
eine Anordnung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters oder des Betreuungspersonals eine 
Ordnungsmaßnahme getroffen werden kann. Ne-
ben den in Absatz 4 genannten Ordnungsmaßnah-
men kann der zeitweilige oder völlige Ausschluss 
aus dem Wohnheim angeordnet werden (KV 07.13; 
KV 07.14). 
 

(6)  Die oberste Schulbehörde wird ermächtigt, die 
Voraussetzungen und das Verfahren durch 
Verordnung zu regeln (BAS38A). 
 

 
§ 44a 

Durchsetzung der Schulpflicht 
 

(1)   Beruht eine Verletzung der Schulpflicht auf 
einer Verletzung der Pflichten nach § 43 Abs. 1 
Satz 4 kann gegen die Erziehungsberechtigten ein 
Zwangsgeld festgesetzt werden. Für die 
Durchführung des Zwangsgeldverfahrens bei 
Verletzung der Schulpflicht sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte zuständig. 
 

(2) Ein Schulpflichtiger, der ohne berechtigten 
Grund seinen Verpflichtungen aus § 36 Abs. 1 nicht 
nach-kommt, kann der Schule auch gegen seinen 
Willen zugeführt werden, wenn andere pädago-
gische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, 
Hinweise an die Eltern, den Ausbildenden und den 
Arbeitgeber des Schulpflichtigen sowie die 
Einbeziehung des zuständigen Jugendamtes, ohne 
Erfolg geblieben sind (KV 11.07b). Die Zuführung 
wird von dem für den Wohn- oder Aufenthaltsort 
des Schulpflichtigen zuständigen Landkreis oder 
von der zuständigen kreisfreien Stadt angeordnet. 


